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Beschlussvorlage 
 

öffentlich 

               
Beratungsfolge                                                                                                                                                            Sitzungstermin 

 

1  01-Schulausschuss  18.06.2024 

2  01-Samtgemeindeausschuss  18.06.2024 

3  01-Samtgemeinderat  25.06.2024 

 
 
Betreff: 

 
Ganztagsbetreuung der Grundschule am Trochel 
___________________________________________________________________________ 
 
Beschlussvorschlag: 

 
Es erfolgt das Angebot an die Eltern, ihre Kinder direkt in Bothel beschulen zu lassen. 
    

Oder 
 
Es erfolgt die Einrichtung eines begleitenden Fahrangebotes von der Außenstelle Brockel 
zum Nachmittagsangebot nach Bothel. 
 

Oder 
 
Es erfolgt ein vollständig von der Samtgemeinde verantwortetes und finanziertes 
Nachmittagsangebot an der Außenstelle Brockel.  
 
___________________________________________________________________________ 
 
Problembeschreibung/Begründung: 

 
Die vom Land Niedersachsen für den Ganztag zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel sind 
vollumfänglich ausgeschöpft. Von der Grundschule am Trochel kann für den Erhalt des 
Ganztagsangebotes an der Außenstelle Brockel kein weiteres Personal eingestellt werden. Vor 
diesem Hintergrund wird die Einstellung des Nachmittagsangebotes zum Schuljahr 2024/2025 
erforderlich sein. 
 
 
Die Brockeler Eltern wurden seitens der Schulleitung Frau Lünsmann mit Schreiben und E-Mail 
vom 11.03.2024 über diese Situation informiert und zu einem Informationsabend am 

Amt/Geschäftszeichen 
 

Personalamt / 40.11.08 

Datum 
 

07.06.2024 

Drucksache Nr. 
 

01-41/2024 
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04.04.2024 eingeladen. Am 07.05.2024 wurde der Wegfall des Ganztagsangebotes in Brockel 
auf der Schulelternratssitzung thematisiert. 
 
Im Rahmen einer informellen Sitzung des Schulausschusses im Beisein der Schulleitung und 
einer Vertreterin des Regionalen Landesamtes für Schule und Bildung (RLSB) wurden 
verschiedene Möglichkeiten erörtert und wie folgt als Grundlage weiterer Entscheidungen 
vorgeschlagen: 
 
 
Es erfolgt das Angebot an die Eltern, ihre Kinder direkt in Bothel beschulen zu lassen. 
 
Der Rechtsanspruch ist im Niedersächsischen Schulgesetz (NSchG) § 63 Abs. 4 
festgeschrieben. Hiernach können Schülerinnen und Schüler in einem Schulbezirk ohne 
Ganztagsschulangebot eine Schule der gewählten Schulform desselben oder eines anderen 
Schulträgers mit Ganztagsschulangebot besuchen. Eine Ausnahmegenehmigung ist nicht 
erforderlich.  
 
Es erfolgt die Einrichtung eines begleitenden Fahrangebotes von der Außenstelle Brockel 
zum Nachmittagsangebot nach Bothel. 
 
Die Brockeler Schülerinnen und Schüler besuchen den Vormittagsunterricht an der 
Außenstelle Brockel. Nach Beendigung des regulären Vormittagsunterrichtes benutzen die 
Schülerinnen und Schüler unter Begleitung einer Aufsichtsperson den Linienbus, fahren 
gemeinsam nach Bothel und nehmen dort am Nachmittagsangebot teil. Der Schulweg nach 
dem Unterricht erfolgt über den normalen Linienbusverkehr. Für den Rückweg ist der 
Schulträger nicht verantwortlich.  
 
Es erfolgt ein vollständig von der Samtgemeinde verantwortetes und finanziertes 
Nachmittagsangebot an der Außenstelle Brockel.  
 
Um eine Ganztagsbetreuung an der Außenstelle Brockel aufrecht zu erhalten, werden für den 
täglichen Einsatz 2 pädagogische Mitarbeiter benötigt, damit die Aufsicht im Notfall 
gewährleistet ist. Gemäß Runderlass des MK vom 01.07.2018 heißt es hinsichtlich der 
Qualifikation, dass pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über eine abgeschlossene 
Ausbildung aus dem Sozial- und Erziehungsdienst oder über die für die jeweilige 
Aufgabenwahrnehmung notwendige Qualifikation verfügen. Bei gleichwertigen Fähigkeiten 
und Erfahrungen ist im Wege der Einzelfallprüfung festzustellen, dass entsprechende 
Tätigkeiten ausgeübt werden können. Bei nachgewiesenem Bedarf können pädagogische 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit anderen Qualifikationen entsprechend eingesetzt 
werden. Ohne entsprechende Ausbildung sollte eine pädagogische Grundhaltung vorliegen.  
 
Bei einem vollständig von der Samtgemeinde verantwortetem und finanziertem 
Nachmittagsangebot an der Außenstelle Brockel wäre die Abwicklung in Zusammenarbeit mit 
der sozialpädagogischen Familien – und Lebenshilfe e.V. (SoFa) denkbar. Hierfür wären Kosten 
in Höhe von 70.000,00 EUR zu veranschlagen. 
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Anlagen vorhanden:  Ja    
    

Nichtöffentliches Ergebnisprotokoll der informellen Sitzung des 
Schulausschusses vom 14.05.2024 

     Fragenkatalog Elternvertretung 
 
___________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 

gez. Eberle 
Samtgemeindebürgermeister 
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